
Verträge für den Schutz und die Pflege der Trockenwiesen
und -weiden von nationaler Bedeutung

TWW-Objekte Nr. 11555 Märis

(Bezirk Gersau)

Massstab: 1:2'500

Legende

Schutz- und Pflegeplan
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A-E Naturschutzzone (Extensive Wieslandnutzung)
Jährlich einmalige Schnittnutzung ab 1. August; Mahd mit dem Balkenmäher; an jährlich
wechselnden Standorten 10-20% der Fläche stehen lassen; Dünge- und Weideverbot.

In allen Zonen gilt:
 -  Das Errichten und Ändern von Bauten und Anlagen aller Art ist verboten.
 -  Bodenveränderungen (wie Ablagerungen, Abgrabungen, Entwässerungsgräben, Drainagen oder Materialentnahmen) 
    sind verboten.
 -  Bewässerungen sind verboten.
 -  Das Aufforsten oder Anlegen von Baumbeständen auf TWW-Flächen ist verboten.
 -  Das Ausbringen von Pflanzenbehandlungsmitteln und Klärschlamm ist nicht erlaubt.

Parzellengrenze KTN 652 (Vertragsperimeter)
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